
Auch wenn wir alte Medikamente richtig entsorgen,  
gelangen immer noch viele andere Substanzen in unser  
Abwasser, z. B. aus Reinigungsmitteln und Kosmetika.  
Werden sie in der Kläranlage nicht vollständig abgebaut,  
schädigen sie möglicherweise später im Gewässer  
Pflanzen und Tiere. Oder sie gelangen ins Grundwasser  
und und damit gegebenenfalls in unser Trinkwasser.

Viele dieser Spurenstoffe werden bei Routineanalysen nicht 
erfasst. Man weiß auch noch wenig darüber, welche Abbau-
produkte entstehen und wie diese wirken. 

Das Verbundprojekt RISK-IDENT ist diesen bislang unbekann-
ten Chemikalien auf der Spur. Es sucht nach Methoden, um
• die nur in winzigen Mengen auftretenden Abbauprodukte  
 organischer Spurenstoffe zu identifizieren, 
• das von ihnen ausgehende Risiko für Gewässerorganismen  
 zu bewerten und 
• den Eintrag von Spurenstoffen in die Umwelt zu minimie- 
 ren – z. B. indem es Tipps kommuniziert, wie in diesem  
 Flyer.

RISK-IDENT ist ein Verbundprojekt aus der Fördermaßnahme 
„Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krank-
heitserregern im Wasserkreislauf“ (RiSKWa). Diese gehört 
zum Förderschwerpunkt „Nachhaltiges Wassermanage-
ment“ (NaWaM) des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF).

• Informationen zum Verbundprojekt RISK-IDENT:
 www.lfu.bayern.de: Analytik/Stoffe > RISK-IDENT
• Informationen zur Fördermaßnahme RiSKWa:
 www.bmbf.riskwa.de
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Abfallberatungsstellen 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und  
Verbraucherschutz: Abfallwirtschaft in Ihrer Region.  
www.abfallberatung.bayern.de

Weiterführende Informationen
•  Bayerisches Landesamt für Umwelt: 

Medikamente und Problemabfälle. Im Internet: 
www.abfallratgeber.bayern.de: Privathaushalte > infoBlätter 

•  Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit: Entsorgung von Arzneimitteln. Im Internet: 
www.lgl.bayern.de: Gesundheit > Arzneimittel >  
Verbraucherinformationen

•  Gießen, H. (2011): Arzneimittelrückstände: Wie belastet 
ist unser Wasser? Pharmazeutische Zeitung 49/2011

•  Institut für sozial-ökologische Forschung ISOE (2008):  
Humanarzneimittelwirkstoffe: Handlungsmöglichkeiten 
zur Verringerung von Gewässerbelastungen. Forschungs-
projekt start 

mailto:poststelle@lfu.bayern.de


Wohin mit alten Medikamenten?  
Das Bayerische Landesamt für Umwelt 
empfiehlt, Altmedikamente in die Rest-
mülltonne zu werfen. In Müllverbrennung-
anlagen werden sie dann rückstandsfrei 
verbrannt. 

Bitte verpacken Sie die Medikamente 
aus Sicherheitsgründen gut. Denn offen 
für den Gebrauch oder zur Entsorgung 
herumliegende Medikamente sind für 
Kinder gefährlich. Am sichersten entsorgt 
man Medikamente in Hygienebeuteln, die 
zugeknotet in die Restmülltonne geworfen 
werden.

Nur sehr wenige Altmedikamente  
gehören zu den gefährlichen Abfällen,  
z. B. Zytostatika gegen Krebs oder  
Medikamente in Spraydosen, die noch 
Reste von Treibmitteln enthalten. Diese 
müssen Sie an einer Sammelstelle 
für Problemabfälle abgeben. Ob ein  
Medikament dazu gehört, steht in der  
Packungsbeilage bzw. erfahren Sie  
in Ihrer Apotheke. 

Übrigens: Apotheken sind nicht verpflich-
tet, Altmedikamente anzunehmen. Manche 
bieten den Service aber freiwillig an. 

Keine Regel ohne Ausnahme 
In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshau-
sen und Weilheim-Schongau müssen Sie 
alle Altmedikamente zur Sammelstelle für 
Problemabfälle bringen. Denn in diesen 
Landkreisen wird der Restmüll nicht ver-
brannt, sondern gesiebt, gerottet und dann 
deponiert.

... oder zur Sammelstelle für 
Problemabfälle

Altmedikamente gehören in die 
Restmülltonne ...

Aber immer gilt:
Nicht ins Abwasser!

Altmedikamente 
können Sie in die 
Restmülltonne  
werfen – damit sie 
keiner wieder her-
ausfischt, bitte gut 
verpackt.

Gefährliche  
Medikamente 
gehören immer zur 
Sammelstelle für 
Problemabfälle. In 
Gemeinden,  
deren Restmüll 
nicht verbrannt 
wird, müssen alle 
Altmedikamente 
zum Problemabfall.

Viele Menschen entsorgen ihre  
Altmedikamente über Waschbecken 
oder Toilette. Altmedikamente gehören  
jedoch niemals ins Abwasser.

Denn mit dem Abwasser gelangen die 
Wirkstoffe der Medikamente in die Klär-
anlagen. Da sie dort oft nicht vollständig 
abgebaut oder zurückgehalten werden, 
belasten einige Wirkstoffe und ihre  
Abbauprodukte Bäche, Flüsse und Seen. 

Recycel-Tipp
Möchten Sie die Verpackung recyceln, 
tropfen Sie bitte die Flüssigkeiten in 
saugfähige Papiertücher bzw. drücken 
Sie die Tabletten aus der Kunststoffver-
packung in den Müllbeutel. Dann können 
Sie die leere Verpackung als Wertstoff 
entsorgen (Altglascontainer oder gelbe 
Tonne).

Säfte und Tropfen, 
Tabletten und  
Kapseln: bitte 
weder im Wasch-
becken noch in der 
Toilette entsorgen

Gefährliche Alt-
medikamente: zur 
Sammelstelle für 
Problemabfälle

In zwei bayeri-
schen Land- 
kreisen müssen 
alle Altmedika-
mente zur Sam-
melstelle für  
Problemabfälle

Normale Alt- 
medikamente:  
in der Regel in 
die Restmüll-
tonne




